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Der Gemeinderat Port erlässt gestützt auf Art. 48, Abs. 4 des Gebührenreglements 
folgenden Tarif: 
 
 
 
1. Einwohnergemeinde 
 

Die Anlagen stehen für Gemeindeaufgaben wie z.B. der Primarschule, dem Kinder-
garten, dem Elternverein, dem KlassenvertreterInnen-Forum, dem Zivilschutz und 
der Feuerwehr unentgeltlich zur Verfügung. 
 

 
2. Ortsansässige Vereine 
 

a) Als ortsansässiger Verein gilt ein Verein dann, wenn er seinen Sitz in Port hat. 
 
b) Sämtlichen ortsansässigen Vereinen und ähnlichen Organisationen stehen die 
 Anlagen für den ordentlichen Trainings- und Übungsbetrieb unentgeltlich zur 
 Verfügung. 
 
c) Zur Durchführung von Anlässen ausserhalb des normalen Trainingsbetriebes 
 sind folgende Gebühren zu bezahlen: 

 
Anlagen Einzelbenützung Festbetrieb 
Räume bis 6 Stunden 

 pro Halbtag pro Tag 
____________________________________________________________ 
 
1 Halle 50.00 540.00 
2 Hallen 110.00 700.00 
3 Hallen 160.00 860.00 
 
Bühne 55.00 inklusive 
Office/Buffet 85.00 175.00 
 
Küche Zivilschutz 85.00 175.00 
 
Hart- oder Fussballplatz 45.00 130.00 
 
Aula Schulhaus 55.00 
 
 
Für Veranstaltungen von Jugendlichen (bis 18-jährig) werden keine Gebühren 
erhoben. Bei Festbetrieben entscheidet der Gemeinderat. 

 
 
 
 
 

 
3. Auswärtige Sportbenützer 
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Anlagen Dauerbenützung Einzelbenützung Festbetrieb 
Räume für 1 Wochenstunde bis 6 Stunden 
 pro Jahr pro Halbtag pro Tag 
______________________________________________________________ 
 
1 Halle 325.00 110.00 1'600.00 
2 Hallen 650.00 220.00 2'000.00 
3 Hallen 970.00 325.00 2'500.00 
 
Bühne  110.00 inklusive 
Office/Buffet  160.00 490.00 
Küche ZS  160.00 490.00 
 
Hart- oder Fuss- 
ballplatz  110.00 270.00 
 
Fitnessraum 325.00 110.00  
 
Wochenkurse/ 
Trainingslager 
1 Halle  110.00/Tag 
 
 
Für Veranstaltungen von Jugendlichen (bis 18-jährig) können die Gebühren durch 
den Gemeinderat ermässigt werden. 
 
 

4. Übrige auswärtige Benützer 
 
Anlagen Einzelbenützung Festbetrieb 
Räume bis 6 Stunden 
 pro Halbtag pro Tag 
______________________________________________________________ 
 
1 Halle  160.00  1'600.00 
2 Hallen  270.00  2'400.00 
3 Hallen  380.00  3'200.00 
 
Bühne  160.00  inklusive 
Office/Buffet  270.00  800.00 
Küche Zivilschutz  270.00   800.00 
 
Aula Schulhaus  160.00 
 
 
Versammlungen von Verbänden mit öffentlichem Interesse kann der Gemeinderat 
auf Gesuch hin die Benützungsgebühr erlassen. Damit wird die Übernahme ande-
rer Kosten wie z.B. Apéro abgegolten. 
 

5. Zusätzliche Kosten 
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Folgende Kosten werden dem Benützer zusätzlich zu den vorstehenden Gebühren 
in Rechnung gestellt: 
 
 a) Parkdienstregelung Aufwandgebühr I (gem. Gebüh-
  rentarif vom 14. August 2006) 
 

    b) Reinigungsdienst 
 
     Zusätzliches Personal Aufwandgebühr I (gem. Gebüh-
  rentarif vom 14. August 2006) 
 

    c) Übernachtungen 
 
     Zivilschutzanlage Fr. 10.00 pro Person und Nacht 
 

    d) Kaffeebezüge 
 
     Maschinenbenützung und Kaffe Fr. 6.00 pro Paket 
 

 
6. Definitionen 

 
    a) Dauerbenützung: regelmässige Belegung von 1 Stunde pro Woche während 
        eines Jahres. 

 
    b) Einzelbenützung: einmalige Benützung bis 6 Stunden. 

 
    c) Festbetrieb: Anlässe (Festveranstaltungen, Tagungen, etc.) bei denen entweder 
        Eintritts- oder Tanzgelder erhoben werden oder ein öffentlicher Festwirtschafts- 
        betrieb geführt wird. 

 
 
7. Nebenkosten 

 
Die Benützung der Garderoben, Duschen, WC-Anlagen, Turngeräte und der den 
Sporthallen zugeordneten Aussenanlagen sowie der Energie- und Wasserkonsum 
sind in den Gebühren eingeschlossen. 
 

 
8. Spezialfälle 

 
Für ausserordentliche Verhältnisse kann der Gemeinderat eine von diesem Tarif 
abweichende Regelung treffen. 
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9.   Anpassungen 

 
  Sobald der Landesindex der Konsumentenpreise (LIKP) um mehr als zehn Punk- 
  te angestiegen ist, passt der Gemeinderat die Gebühren der Teuerung an. Es ist  
  vom LIKP zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifes auszugehen (Basis:  
  Mai 2000 = 100 Punkte). 
 

 
10. Schlussbestimmungen 

 
Dieser Tarif ersetzt denjenigen vom 14. Dezember 1992 und tritt ab 1. Oktober 
2006  in Kraft. 

 
 
 

Beschluss 
 
Vom Gemeinderat der Gemeinde Port an seiner Sitzung vom 14. August 2006 be-
schlossen. 
 

 
Port, 24. August 2006  Gemeinderat  Port 

Der Präsident Die Sekretärin 
 
 
 
U. Trippel S. Stolz Egger  

 
 
 

 
Auflagezeugnis und Publikationsvermerk 
Die Gemeindeschreiberin i. V. hat diese Verordnung Tarif für die Benützung der An-
lagen der Sporthalle und der Schulhaus-Aula vom 18. Mai bis und mit 20. Juni 2006 
in der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt. Die öffentliche Auflage ist in der Nr. 
20 des Nidauer Anzeigers am 18. Mai 2006 unter Hinweis auf die Beschwerdemög-
lichkeit nach Art. 92 ff. Gemeindegesetz amtlich publiziert worden.  
 
Das Inkrafttreten dieser Verordnung per 1. Oktober 2006 ist im Nidauer Anzeiger Nr. 
33 vom 17. August 2006 wiederum unter Hinweis der Beschwerdemöglichkeit nach 
Art. 93 Abs. 1 GG amtlich publiziert worden. 
 
 
Port, 19. September 2006  Gemeinde Port 

Gemeindeschreiberin i. V. 
 
 
 
S. Stolz Egger 


